
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
RECHTSSICHERHEIT BEI 
WERKVERTRÄGEN!? 
In den letzten Jahren häufen sich 
die Fälle, wo die Gebietskran-
kenkasse anlässlich GPLA-Prü-
fung zumeist fünf Jahre rückwir-
kend Werkverträge/freie Dienst-
verträge in echte Dienstverhält-
nisse umqualifiziert und damit 
Versicherungsverhältnisse aus 
dem GSVG oder BSVG in das 
ASVG holt. Das kostet und wird 
nicht selten zur Existenzfrage für 
Klein- und Mittelbetriebe. 
Die Trägerkonferenz des Haupt-
versicherungsverbandes hat am 
5.6.2012 beschlossen, dass seit 
1.9.2012 auf Wunsch des 
Dienstgebers die Gebietskran-
kenkasse die Vertreter von der 
SVA/SVB zur GPLA-Schlussbe-
sprechung beizuziehen hat. 
Diese haben jedoch kein Wider-
spruchsrecht, sondern können 
lediglich „Empfehlungen“ abge-
ben. Diese Regelung ist vorerst 
für den Zeitraum vom 1.9.2012 
bis 31.12.2013 befristet. 

GUTER RAT: Ob das Beizie-
hen der Vertreter von SVA/SVB 
sinnvoll ist, wagen wir zu be-
zweifeln; wohl nur bei sehr gu-
ter Beweislage. In den über-
wiegenden Fällen – bei 
schlechter Beweislage – ist im 
Interesse des Dienstgebers ein 
„Vier-Augen-Kompromiss“ von 
Vorteil. Präventiv kann seitens 
der GKK/FA der Werkvertrag 
durch Feststellungsantrag ab-
gesichert werden. Und wenn’s 
passiert ist, vergessen Sie nicht 
den Antrag auf Rückerstattung 
zu Unrecht entrichteter Beiträge 
bei der SVA/SVB zu stellen, 
und, und, und … 
 
 

 


